
Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz über die 
Kennzeichnung von Zusatzstoffen für 

Lebensmittel und Verzehrprodukte 
(Zusatzstoffkennzeichnungsverordnung) 

 
 
StF: BGBl. Nr. 476/1994  
 
 
  Auf Grund des § 19 Abs. 1 des Lebensmittelgesetze s 1975, BGBl. Nr. 
86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. N r. 756/1992, wird 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtscha ftliche 
Angelegenheiten verordnet: 

  § 1. (1) Diese Verordnung ist auf Zusatzstoffe, d ie in Verkehr 
gebracht werden und zu einer der in der Anlage gena nnten Klassen 
gehören, anzuwenden. 
  (2) Die Kennzeichnungselemente (Angaben) müssen l eicht verständlich  
sein und sind an gut sichtbarer Stelle deutlich les bar und dauerhaft 
auf der Verpackung oder auf einem mit ihr verbunden en Etikett 
anzubringen. 

  § 2. (1) Zusatzstoffe, die nicht für Letztverbrau cher bestimmt 
sind, sind wie folgt zu kennzeichnen: 
   1. a) der Name des Zusatzsstoffes und - soweit v orhanden - die 
         EWG-Nummer; bei Zusatzstoffmischungen gilt  dies für jeden 
         einzelnen Zusatzstoff, wobei in diesem Fal l die Reihenfolge 
         der Angaben in absteigender Reihenfolge de r Gewichtsanteile 
         erfolgen muß; 
      b) der (die) Name(n) der sonstigen Zutaten, d ie den 
         Zusatzstoffen beigemengt wurden, um deren Lagerung, Verkauf,  
         Standardisierung, Verdünnung oder Lösung z u erleichtern, in 
         absteigender Reihenfolge der Gewichtsantei le; 
   2. die Angabe ,,zur Verwendung in Lebensmitteln' ' oder ,,für 
      Lebensmittel, begrenzte Verwendung'' oder ein en genaueren 
      Hinweis auf die beabsichtigte Verwendung in L ebensmitteln; 
   3. gegebenenfalls besondere Anweisungen für die Lagerung und 
      Verwendung; 
   4. die Gebrauchsanleitung, wenn der Zusatzstoff sonst nicht 
      sachgemäß verwendet werden könnte; 
   5. das Los (Charge); 
   6. der Name (Firma oder Firmenschlagwort) und di e Anschrift der 
      erzeugenden oder verpackenden Unternehmung od er eines in einem 
      EWR-Mitgliedstaat niedergelassenen Verkäufers ; 
   7. die Nettofüllmenge; 
   8. bei Mischungen eine Angabe, die es dem Verwen der ermöglicht, 
      die für einzelne Zusatzstoffe oder anderen Zu taten geltenden 
      Höchstmengenregelungen für Lebensmittel und V erzehrprodukte 
      einzuhalten; 
   9. bei Farbstoffen, die Angabe ,,Lebensmittelfar bstoff''; 
  10. bei Carrageen (E 407) und Pektinen (E 440), d enen zum Zweck der  
      Standardisierung Zucker(arten) zugesetzt wurd en, die Angabe 
      ,,mit Zucker standardisiert''; bei Sorbitsiru p (E 420ii), der 
      nach Hydrolyse mehr als 1 Prozent Gesamtzucke r liefert, eine 
      diesbezügliche Angabe. 
  (2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die in Absatz 1 Z 1 
lit. b), Z 4, 5, 6 und 8 geforderten Angaben in den  die Waren 
begleitenden Geschäftspapieren aufscheinen, sofern die Angabe ,,für 
die Herstellung von Lebensmitteln bestimmt, nicht f ür den Verkauf im 
Einzelhandel'' an gut sichtbarer Stelle auf der Ver packung oder einem  



mit ihr verbundenen Etikett angebracht ist. 

  § 3. Zusatzstoffe, die für den Letztverbraucher b estimmt sind, sind  
mit den in § 2 Abs. 1 Z 1 - 7, 9 und 10 geforderten  Angaben sowie mit  
dem Mindesthaltbarkeitsdatum gemäß § 4 Z 5 der 
Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1993 - LMKV, B GBl. Nr. 72 in der  
geltenden Fassung, zu kennzeichnen. 

  § 4. Regelungen, die für bestimmte Zusatzstoffe ü ber die 
Vorschriften dieser Verordnung hinausgehende Angabe n vorschreiben,  
bleiben unberührt. 

  § 5. (1) Zusatzstoffe, die nicht den Anforderunge n dieser 
Verordnung, aber nach den bisher geltenden lebensmi ttelrechtlichen 
Bestimmungen entsprechend in Verkehr gebracht wurde n, dürfen noch bis  
31. Dezember 1994 in Verkehr gebracht werden. 
  (2) Die Verordnung über die Kennzeichnung von Zus atzstoffen für 
Lebensmittel und Verzehrprodukte, BGBl. Nr. 195/197 8 in der Fassung 
der Verordnung BGBl. Nr. 596/1990, tritt außer Kraf t. 

                                                             Anlage 
                                                            ------- 
 
                      Klassen von Zusatzstoffen 
 
Farbstoffe 
Konservierungsmittel 
Antioxidationsmittel 
Emulgatoren 
Stabilisatoren *1) 
Verdickungsmittel 
Geliermittel 
Modifizierte Stärken 
Süßstoffe 
Schmelzsalze 
Geschmacksverstärker 
Säuerungsmittel 
Säureregulatoren *2) 
Trennmittel 
Backtriebmittel 
Schaumverhüter 
Überzugmittel *3) 
Mehlbehandlungsmittel 
Festigungsmittel 
Feuchthaltemittel 
Bindemittel (Komplexbildner) 
Enzyme 
Füllstoffe 
Treibgase und Verpackungsgase 
 
--------------------------------------------------- ------------------  
*1) zu dieser Klasse gehören auch Schaumstabilisier ungsmittel 
*2) durch diese Regulatoren wird der Säuregrad entw eder erhöht oder 
vermindert 
*3) zu diesen Stoffen zählen auch die Gleitmittel 

 


